
Stadtverwaltung Schwerin 
Büro der Stadtvertretung 

 

 
 

 1/2 

 
 

 
 

Beschlüsse: 
 

15.03.2021 Stadtvertretung 

016/StV/2021 
16. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Es liegt folgender Änderungsantrag des Mitgliedes der Stadtvertretung Herr Norbert 
Claussen vor: 
 
„Der Personalschlüssel wird bis zum 30.09.2021 überprüft mit dem Ziel, den von der AG 
ermittelten zusätzlichen Bedarf zu bewerten und ggf. in einem Stufenplan bis spätestens 
2024 durch eine erneute Änderung der Satzung ab 01.01.2022 umzusetzen.“ 
 
     Abstimmungsergebnis: 
 

bei 17 Dafürstimmen-, einigen Gegenstimmen und acht 
Stimmenthaltungen beschlossen 

 
2. 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende geänderte Beschlussfassung: 
 

1. Die Stadtvertretung beschließt die 4. Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen für Kinder in der Landeshauptstadt 
Schwerin in der Fassung des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 
02.12.2020 zur 4. Änderungssatzung. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich bei der Landesregierung für eine 

Novellierung des KiföG in Bezug auf Paragraph § 14 „Bemessung des 
pädagogischen Personals“ mit dem Ziel der Verbesserung der Fachkraft-Kind-
Relation einzusetzen.  

 
3. Der Stadtvertretung werden bis zum 01.03.2022 die Ergebnisse einer neu 

durchzuführenden Elternumfrage hinsichtlich der Auswirkungen des veränderten 
„KiföG M-V“ und der angepassten „Satzung über die Benutzung von 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00101/2019 

  

 

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen für Kinder in der Landeshauptstadt Schwerin 

 



  
 

Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen“ vorgelegt. Bei der Evaluierung sind 
erneut auch die Bedarfe hinsichtlich der Öffnungs- und der Betreuungszeiten in 
Kindertageseinrichtungen zu ermitteln. Der Kita-Stadtelternrat ist bei der Erarbeitung 
der Eltern-Fragebögen zu beteiligen.  

 
3. 
Der Stadtpräsident stellt sodann die Beschlussvorlage in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Hauptausschusses und mit der zuvor beschlossenen Änderung 
zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 
 

1. Die Stadtvertretung beschließt die 4. Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen für Kinder in der Landeshauptstadt 
Schwerin in der Fassung des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 
02.12.2020 zur 4. Änderungssatzung. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich bei der Landesregierung für eine 

Novellierung des KiföG in Bezug auf Paragraph § 14 „Bemessung des 
pädagogischen Personals“ mit dem Ziel der Verbesserung der Fachkraft-Kind-
Relation einzusetzen.  

 
3. Der Stadtvertretung werden bis zum 01.03.2022 die Ergebnisse einer neu 

durchzuführenden Elternumfrage hinsichtlich der Auswirkungen des veränderten 
„KiföG M-V“ und der angepassten „Satzung über die Benutzung von 
Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen“ vorgelegt. Bei der Evaluierung sind 
erneut auch die Bedarfe hinsichtlich der Öffnungs- und der Betreuungszeiten in 
Kindertageseinrichtungen zu ermitteln. Der Kita-Stadtelternrat ist bei der Erarbeitung 
der Eltern-Fragebögen zu beteiligen.  

 
4. Der Personalschlüssel wird bis zum 30.09.2021 überprüft mit dem Ziel, den von der 

AG ermittelten zusätzlichen Bedarf zu bewerten und ggf. in einem Stufenplan bis 
spätestens 2024 durch eine erneute Änderung der Satzung ab 01.01.2022 
umzusetzen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einer Gegenstimme beschlossen 
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